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Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
Bauwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/20/14615
öffentlich
23.07.2020
Schultz, Maria

Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 41 der 
Stadt Klütz für den südwestlichen Bereich der Ortslage Hofzumfel-
de; 
hier: Abwägungsbeschluss
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Stadt Klütz
Hauptausschuss der Stadt Klütz
Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Die Stadt Klütz führt das Aufstellungsverfahren für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 41 durch, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Ansiedlung eines Schorn-
steinfegerbetrietes und einer Wohnung i.S. des allgemeinen Wohnens (innerhalb des Vorha-
benbereiches) zu schaffen. Zur städtebaulichen Bewertung des Gesamtbereiches wurden 
die relevanten Grundstücke angrenzend an den Vorhabenbereich in den Geltungsbereich 
einbezogen, damit eine Ergänzung des Bestandes und Neuordnung des Bereiches insge-
samt erreicht werden kann. Vorwiegend soll das Gebiet dem Wohnen dienen.

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 41 erfolgt in einem zweistufi-
gen Regelverfahren nach den Vorgaben des Baugesetzbuches. 

Die Stadt Klütz hat die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit dem Entwurf 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 41 durchgeführt. Die Planunterlagen ein-
schließlich Begründung mit integriertem Umweltbericht und den bereits vorliegenden um-
weltrelevanten Stellungnahmen dazu lagen in der Zeit vom 09. Juni 2020 bis einschließlich 
09. Juli 2020  öffentlich aus. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden keine Stel-
lungnahmen von der Öffentlichkeit zu den Entwurfsunterlagen abgegeben. Die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden parallel beteiligt und haben Stellungnah-
men abgegeben. Die Abstimmung mit den Nachbargemeinden ist erfolgt. 

Die Abwägungsvorschläge zu den einzelnen Stellungnahmen sind dieser Beschlussvorlage 
als Anlage beigefügt. Die Abwägungsvorschläge sind durch die Stadtvertretung zu beraten 
und zu entscheiden. Die Anregungen und Hinweise aus den Stellungnahmeverfahren wur-
den unter Berücksichtigung des Abwägungsgebotes behandelt. Dem entsprechend sind die 
Planunterlagen zu ergänzen.

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt:

1. Die aufgrund der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB und der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB und den Nach-
bargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Anregun-
gen hat die Stadt Klütz unter Beachtung des Abwägungsgebotes geprüft. Stellungnah-
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men der Öffentlichkeit sind im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 
2 BauGB nicht eingegangen. 
Es ergeben sich:
- zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen,
- teilweise zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen.
Das Abwägungsergebnis macht sich die Stadt Klütz zu eigen und ist Bestandteil des 
Beschlusses.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange, die Anregungen erhoben bzw. Stellungnahmen abgegeben haben, von diesem 
Ergebnis der Abwägung unter Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unter-
haltung, Bewirtschaftung)

Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haus-
haltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlagen:
Abwägungsvorschlag
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Grundlagen für die Abgabe der Stellungnahme werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2. 
Die Information zur Beteiligung der genannten Fachdienste und des 
Abfallwirtschaftsbetriebes wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

zu 3. 
Die Stadt Klütz behandelt die Stellungnahmen, die im Planverfahren eingereicht wurden. 

 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
A 
 
zu 0. 
Die Hinweise werden nachfolgend behandelt. Siehe nachfolgende Behandlung. 
 
zu 1. 
Das Planungsziel wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
zu 2. 
Die Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan wird bestätigt. 
 
 
zu 3. 
Die Vorlage des Durchführungsvertrages vor Satzungsbeschluss wird berücksichtigt. 
 
 
zu 4. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Ausführungen zu Verfahrensvermerken, 
Rechtsgrundlagen und Präambel erfolgen. 
 
zu 5. 
Die Baufenster werden beibehalten. Beeinträchtigung in dem Wurzelschutzbereich wurde 
schon bilanziert. Die Planzeichnung ist anzupassen; innerhalb der Baugrenzen entfällt die 
Darstellung des Wurzelschutzbereiches. 
 
zu 6. 
Die Planzeichnung bleibt so erhalten. Die Regelung per Festsetzung erfolgt nur im 
„Vorgarten“. Der Rest der Darstellungen innerhalb der Planzeichnung ist als Darstellung 
ohne Normcharakter enthalten. Dies ist auch aus der zur Planzeichnung gehörigen 
Planzeichenerklärung ersichtlich. 
 
zu 7. 
Die Anbauverbotszone ist nicht mehr relevant. Daher wird der Verlauf der 20 m-Linie aus 
der Planzeichnung entfernt. Der Bereich des Gebietes befindet sich innerhalb der 
Ortslage, so dass die 20 m Anbauverbotszone nicht gilt. 
 
zu 8. 
Der Teil B-Text wird auf der Planzeichnung berücksichtigt und integriert. 
 
 

 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen.  
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
- 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zur berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
zu 9. 
Dieser Hinweis ist bereits beachtet. 
 
zu 10. 
Das festgesetzte Gartenland ist dem Vorhaben zugehörig. Dies ist entsprechend der 
Planzeichnung zu entnehmen (gemäß der Kennzeichnung des Vorhabenbereiches). 
 
zu 11. 
Die Sicherung der Ausgleichsmaßnahmen erfolgt. Dies wird beachtet. 
 
zu 12. 
Dieser Belang wird geregelt. Aufwendungen für die Stadt Klütz werden ausgeschlossen. 
 
zu 13. 
Diese Anforderungen werden geregelt. Aufwendungen für die Stadt Klütz werden 
ausgeschlossen. 
 
zu 14. 
So eine Regelung ist nicht das Planungsziel. Jedoch wurde die Festsetzung getroffen, dass 
für Anbauten, die von der Verkehrsfläche abgewandt errichtet werden, abweichende 
Regelungen für die Dächer gelten. Somit könnten an anderen Gebäudeseiten Anbauten 
errichtet werden, jedoch im Rahmen der festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen. 
 
zu 15. 
Die Begründung wird entsprechend dem Abwägungsergebnis angepasst. 
 
zu 16. 
Aus Sicht der Stadt Klütz handelt es sich nach Prüfung der Auswirkungen des Betriebes 
um einen nicht störenden Gewerbebetrieb. Die Anzahl der Angestellten und Fahrzeuge 
entspricht denjenigen, die innerhalb eines allgemeinen Wohngebietes akzeptabel sind und 
somit unzumutbare Auswirkungen ausgeschlossen werden können. Der Nachweis ist im 
Baugenehmigungsverfahren zu erbringen.  
Die Begründung wird ergänzt. 
 
zu 17. 
Für den Nachweis, dass gesunde Wohn-, Arbeits- und Lebensverhältnisse gesichert 
werden, wurde das Schallgutachten erstellt. Entsprechend werden Festsetzungen 
getroffen. Von dem Betrieb selbst gehen keine Auswirkungen aus, die die Nachbarschaft 
stören. Der Belang ist berücksichtigt. 

 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
zu 18. 
Die Schmutzwasserentsorgung wird gesichert. Der Hausanschluss wird hergestellt. 
 
zu 19. 
Die Nachweise zur Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers werden bis zum 
Satzungsbeschluss beigebracht und den Satzungsunterlagen beigefügt. 
 
zu 20. 
Der Grundschutz zur Sicherung der Löschwasserbereitstellung wird nachgewiesen. Eine 
Entnahmestelle wird für den Teich in Hofzumfelde hergestellt.   
 
 
B 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange im Rahmen der Abwägung zu behandeln 
sind und die Ergebnisse werden in den Unterlagen berücksichtigt. 
 
 
 
 
zu 2. 
Die untere Naturschutzbehörde wird über die Verwendung des Ökokontos unterrichtet. 
Es handelt sich um das Ökokonto VR-38 „Naturwald Freesenbruch“. 
 
 
 
 
 
 
zu 3. 
Die Information über das Ökokonto wird der zuständigen Naturschutzbehörde zur 
Verfügung gestellt. 

 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
zu 4. 
Die Stadt Klütz nimmt die Ausführungen für den Hinweis und zur Bilanzierung des 
Stallgebäudes und des Schuppens zur Kenntnis. Es handelt sich um ca. 20,26 m². Im Zuge 
der Abwägung sämtlicher Belange der Beurteilung und Stellungnahmen nimmt die Stadt 
Klütz dies für zukünftige Planverfahren zur Kenntnis. Die Stadt Klütz hat sich über die 
Absicherung des Bedarfs an Ökopunkten in Höhe von 6.065,85 m² KFÄ für den 
nördlichen Bereich abgesichert. Die Abweichung würde bei Akzeptanz dieser Vorgabe 
0,33 % des Ausgleichsumfanges betreffen. Die Stadt Klütz verzichtet auf eine zusätzliche 
Absicherung dieser Punkte unter Berücksichtigung dessen, dass auch im Rahmen der 
Flächenermittlung und Beurteilung geringfügig Berechnungsergebnisse abweichen 
könnten (durch Annahmen, durch Flächenermittlung). Die Stadt Klütz sieht dies als 
angemessen an und wird die Anwendung der Methodik zukünftig überprüfen und auch 
mit der Behörde abstimmen. 
 
zu 5. 
Die Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung wurde geprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass die 
zu versiegelnde Fläche für den südlichen Teilbereich doppelt angerechnet wurde. Die 
Überprüfung ergab weiterhin, dass bei der flurstücksbezogenen Zuordnung der zu 
versiegelnden Fläche eine Fläche doppelt angerechnet wurde. Demnach reduziert sich die 
für den südlichen Teilbereich zu bilanzierende Fläche für Versieglung um etwas mehr als 
die Hälfte (Reduzierung von 959,03 qm auf 449,80 qm). Demnach verringert sich das 
Eingriffsflächenäquivalent für den südlichen Teilbereich von 479,52 qm EFÄ auf 224,90 
qm EFÄ. Die Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung ist entsprechend zu überarbeiten. 
 
zu 6. 
Für die Rodung und für die Beeinträchtigung des Wurzelschutzbereiches für den nach 
§ 18 NatSchAG M-V geschützten Baumbestand wird der Antrag entsprechend gestellt. 
Die Ausgleichserfordernisse sind bereits im Text-Teil B unter II.2.3 enthalten. 
Hinsichtlich der Walnuss erfolgt die Anpassung der Planunterlagen. Weitere 
Ausführungen ergeben sich nicht. Die Regelung erfolgt vor Satzungsbeschluss. 
 

 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. Der 
Eingriffsumfang reduziert sich 
um 254 Ökopunkte. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
zu 7. 
Unter Berücksichtigung der Abstimmungen mit dem zuständigen Straßenbauamt wird der 
Antrag auf Befreiung von den Verboten des § 19 NatSchAG M-V bei der zuständigen 
unteren Naturschutzbehörde gestellt. Die Ersatzstandorte werden in einem Lageplan, der 
den Antragsunterlagen beigefügt wird, dargestellt. Die Standorte werden zwischen 
Eingriffsverursacher und der Stadt Klütz abgestimmt. Die Regelung erfolgt vor 
Satzungsbeschluss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 8. 
Die Artenschutzmaßnahmen sind gemäß Plan-Teil A, Text-Teil B und Begründung 
umzusetzen. Dann können artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausgeschlossen 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 9. 
Es wird angenommen, dass sich die Aussage „Lt. Pkt. 2.6 der Planbegründung“ der 
vorliegenden Stellungnahme auf den Gliederungspunkt 3.2.6 im Teil 2 der Begründung 
bezieht. 
Die Eingriffs-Ausgleichbilanzierung wurde hinsichtlich der Ermittlung der mittelbaren 
Beeinträchtigungen geprüft. Der Eingriffsort (geplante Bebauung) befindet sich bereits 
teilweise innerhalb einer vorhandenen Siedlungsfläche. Diese vorhandene 
Siedlungsfläche, welche sowohl die bebauten Flächen (Gebäude, Wege) als auch die 
unbebauten Flächen (Garten) umfasst, erzeugt bereits Funktionsbeeinträchtigungen 
(mittelbaren Beeinträchtigungen) auf die umliegenden Flächen. Die bereits bestehenden, 
mittelbaren Beeinträchtigungen durch die vorhandene Siedlungsfläche im 
Plangeltungsbereich und durch die vorhandenen Siedlungsflächen außerhalb des 
Plangebietes wurden in der Eingriffs-Ausgleichbilanzierung nicht vollständig 
berücksichtigt. Unter Berücksichtigung der gesamten vorhandenen Siedlungsflächen 
(Bebauung mit angrenzenden Garten- und Grünflächen) stellt sich die Fläche, die bereits 
durch vorhandene Siedlungsflächen mittelbar beeinträchtigt ist, anders dar (siehe 
nachfolgende Abbildung). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. Da keine 
erheblichen mittelbaren 
Beeinträchtigungen entstehen, ist 
auch kein Antragsverfahren 
erforderlich. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
weiter zu 9. 

 
 
Aufgrund der Lage des Eingriffsortes angrenzend und innerhalb von Siedlungsflächen 
entstehen durch das geplante Vorhaben keine erheblichen mittelbaren Beeinträchtigungen 
auf die teilweise innerhalb und außerhalb des Plangebietes vorhandene gemäß § 20 
NatSchAG M-V geschützte Feldhecke. Die Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung ist 
entsprechend zu überarbeiten. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 10. 
Die Rechtsgrundlagen sind entsprechend zu beachten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
C 
 
 
 
 
 
zu 0. 
Die Belange werden entsprechend behandelt. 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Anforderungen zur Trinkwasserversorgung sind zu beachten. 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Die Abwasserbeseitigung über die Anlagen des ZVG wird sichergestellt. 
 
 
 
 
 
zu 3. 
Die schadlose Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers wird abschließend geregelt. 
Die entsprechenden Ergebnisse werden eingearbeitet und zu den  Verfahrensunterlagen 
genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
zu 4. 
Die Rechtsgrundlagen gelten ohnehin und sind zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der unteren Abfallbehörde keine 
entgegenstehenden Belange bestehen. 
 
 
E 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der unteren Bodenschutzbehörde keine 
entgegenstehenden Belange bestehen. 

 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
F 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der Immissionsschutzbehörde 
entgegenstehende Belange bestehen, die im Rahmen der Abwägung Berücksichtigung 
finden müssen. 
 
 
zu 2. 
Die Auseinandersetzung mit den hervorgebrachten Belangen erfolgt im Rahmen der 
Abwägung. Siehe nachfolgende Behandlung. 
 
 
 
zu 3. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
zu 4. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
zu 5. 
Die Überschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte an den 
straßenzugewandten Seiten liegen im Bereich von bis zu 6 dB(A) und von nachts von bis 
zu 7 dB(A). Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden wie aufgeführt 
überschritten. Die Geräuschimmissionen wurden entsprechend in dem Gutachten einer 
Beurteilung unterzogen. Hierzu auch im Weiteren. Im Ergebnis wurden entsprechende 
Festsetzungen zur Gewährleistung der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
getroffen. 
 
 
zu 6. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und bei der Bewertung beachtet. 

 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 

16 von 74 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2020-________- vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 41 der Stadt Klütz für den südwestlichen Bereich der Ortslage Hofzumfelde  

 15 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

zu 7. 
Die Stadt Klütz hat sich sowohl mit dem städtebaulichen Konzept in der Ortslage Hofzumfelde 
als auch mit alternativen Möglichkeiten des Schallschutzes während des Aufstellungsverfahrens 
befasst.  
Städtebauliches Konzept: Dazu stellt die Stadt Klütz hier dar, dass Untersuchungen zur 
städtebaulichen Entwicklung des Ortsteiles Hofzumfelde durchgeführt wurden. Unter 
Berücksichtigung historischer Vorgaben wurde im Jahr 1993 der Rahmenplan Hofzumfelde 
entwickelt. Die gewünschte Gebäudeanordnung insbesondere im südwestlichen Teil der Ortslage 
beruht auf dem historischen Bestand. Die Stadt Klütz hat unter Berücksichtigung der Verbindung 
von Hofzumfelde mit dem Schloss Bothmer der städtebaulichen Anordnung unter Bezug auf die 
historischen Vorgaben Vorrang eingeräumt. In der Begründung sind bereits dazu Darlegungen 
enthalten. Landwirtschaftliche Nutzflächen werden mit der vorliegenden Planung nicht in 
Anspruch genommen. Dies teilte auch das StALU mit; so sieht es auch die Stadt Klütz. Es handelt 
sich um Randbereiche, die für eine Bebauung vorbereitet werden. 
Schallschutz: Im Gutachten wird unter dem Punkt "5. Ermittlung und Beurteilung der 
Geräuschimmissionen" die Einrichtung einer aktiven Schallschutzmaßnahme zur Lärmminderung 
in Form eines Schallschirms zwischen Straße und Wohnhäusern betrachtet. Hier wurde auch 
aufgeführt, dass dieser Schallschirm mindestens ca. 6 m hoch sein müsste, um die 
schutzbedürftigen Räume auch in den Dachgeschossen zu schützen. Ein derartig hoher 
Lärmschirm ist dort aus städtebaulichen Gründen nicht möglich. Zweckmäßiger ist hier ein 
baulicher Lärmschutz an den Gebäuden mit einer schalltechnisch sicheren Dimensionierung der 
Außenbauteile, auch unter Berücksichtigung von schallgedämmten Lüftungseinrichtungen. Im 
Ergebnis wurden entsprechende passive Schallschutzmaßnahmen festgesetzt, deren Umsetzung 
die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleisten wird.  
Die Festsetzungen bleiben wir mit dem Entwurf auf der Basis des Gutachtens getroffen. Die 
Begründung wird entsprechend ergänzt. Aus Sicht der Stadt Klütz verschärfen sich 
immissionsschutzrechtliche Konflikte nicht. Die Ergänzung der historischen Bausubstanz durch 
ein neues Gebäude wird noch weitreichender dargelegt.  
 
zu 8. 
Die Hinweise zu den geänderten technischen Baubestimmungen werden zur Kenntnis genommen. 
Der neue Stand der technischen Baubestimmungen ist im Rahmen der weiterführenden Planung 
auf der Ebene der Baugenehmigungsplanung zu berücksichtigen. Die zum Anfang des Jahres 
2020 bauaufsichtlich eingeführte DIN 4109-1:2018-01 steht den auf der Grundlage des 
Gutachtens getroffenen Festsetzungen nicht entgegen. Bei der Festsetzung von 
Lärmpegelbereichen ist bei der Nachweisführung im Baugenehmigungsverfahren auf der 
Grundlage der DIN 4109-2018 der maßgebliche Außenlärmpegel La gemäß Tabelle 7 der DIN 
4109-2018 anzusetzen. 
 
G 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bau- und Bodendenkmale betroffen sind.  
zu 2. 
Entsprechende Hinweise befinden sich bereits auf  dem Teil B-Text. 

 
Teilweise zu 
berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
H 
 
zu 1. 
Die Anforderungen an den Brandschutz sind zu einzuhalten. 
 
 
 
 
zu 2. 
Die Erreichbarkeit bebaubarer Flächen ist aufgrund der Festsetzungen des 
Bebauungsplanes gegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3. 
Die Löschwasserversorgung wird gesichert. Im Zusammenhang mit der 
Löschwasserversorgung wird der Teich innerhalb der Ortslage Hofzumfelde aktiviert und 
die Anforderungen an die Löschwasserbereitstellung können gesichert werden. Zukünftig 
ist eine weitergehende Absicherung des Bedarfs an Löschwasser für die Ortslage im 
Brandschutzbedarfsplan der Stadt Klütz vorgesehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände zur Planung bestehen und 
Erschließungsstraßen nicht geplant sind. Dies entspricht dem Planungsziel. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände aus Sicht des 
Straßenbaulastträgers bestehen. 
 
 
 
K 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine weiteren Bedenken bestehen; da keine 
Bedenken vorgetragen wurden, wird davon ausgegangen, dass keine bestehen. 
 
zu 2. 
Die Inhalte des Gutachtens werden durch Festsetzungen beachtet. 
 
 
 
L 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass weder Einwände noch Bedenken bestehen. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Aufnahme- und Sicherungspunkte des 
Lagenetzes vorhanden sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
zu 3. 
Allgemeine Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
zu 4. 
Der Katasterbestand wird entsprechend berücksichtigt und aufgenommen. 

 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 0. 
Die Stellungnahme aus fachtechnischer Sicht wird nachfolgend behandelt. Siehe 
nachfolgende Behandlung. 
 
zu 1. 
Der Sachverhalt und die Auswirkungen der Planungsabsicht aus naturschutzfachlicher 
Sicht werden dargestellt. Auswirkungen auf landwirtschaftliche Flächen ergeben sich 
durch die Planung nicht. Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine weiteren Bedenken 
und Anregungen geäußert werden. Nach Auffassung der Stadt Klütz werden weder 
Bedenken noch Anregungen vorgetragen, sondern nur Sachverhalte dargestellt. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Gebiet in keinem Verfahren zur Neuregelung 
liegt und keine Anregungen und Bedenken vorgetragen werden. 
 
 
 
 
zu 3.1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange aus naturschutzfachlicher Sicht 
betroffen sind. Die aus Sicht der Stadt Klütz zu beachtenden Belange aus 
naturschutzfachlicher Sicht werden geprüft. Behörden und TÖB werden im erforderlichen 
Umfang beteiligt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
zu 3.2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Gewässer in Zuständigkeit des StALU 
berührt sind und keine wasserwirtschaftlichen Bedenken bestehen. 
 
 
zu 3.3. 
Hinsichtlich der Altlasten wurde der zuständige Landkreis beteiligt. Es wurden keine 
entgegenstehenden Belange mitgeteilt und keine Altlasten ausgezeichnet. 
 
 
zu 3.4. 
Dieser Hinweis befindet sich bereits auf dem Text-Teil B. 
 
 
 
 
 
zu 4. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine BImSch-Anlagen in der Umgebung bekannt 
und vorhanden sind. 

 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Grundlagen für die Beurteilung werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2. 
Die Ausführungen zu vorgelegten Unterlagen und Planungszielen entsprechen den 
Planunterlagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

zu 3. 
Die Zustimmung aus raumordnerischer Sicht wird zur Kenntnis genommen. Die 
Stellungnahme vom 02.12.2019 mit der Zustimmung wird beigefügt. 
 
zu 4. 
Die Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung wird zur 
Kenntnis genommen und beachtet. 
 
zu 5. 
Die Beurteilungsgrundlagen ändern sich nicht. Das Verfahren wird abgeschlossen, eine 
erneute Beteiligung erfolgt nicht. 
 
zu 6. 
Die Aufgaben nimmt die Verwaltung wahr. 

 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Stellungnahme des Amtes für Raumordnung und Landesplanung zum Vorentwurf 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Beurteilungsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2. 
Die Hinweise und Ausführungen zu vorgelegten Unterlagen und Planungszielen werden 
zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
zu 3. 
Die Anforderungen der raumordnerischen Bewertung werden zur Kenntnis genommen 
und für die Begründung genutzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4. 
Die Vereinbarkeit mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung 
wird in der Planunterlage berücksichtigt. 
 
zu 5. 
Die Beteiligung mit dem Entwurf erfolgt. Die Stellungnahme zum Entwurf wird in den 
Abwägungsprozess einbezogen. 

 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine bergbaulichen Belange berührt sind. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bergbauberechtigungen vorliegen. 
 
zu 3. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände vorgetragen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass zu den gereichten Unterlagen keine Stellungnahme 
abgegeben wird. 
 
zu 2. 
Die Stadt Klütz führt das Verfahren nach den Anforderungen des BauGB durch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Stellungnahme des Straßenbauamtes zum Plan ist am 21.07.2020 per Mail 
eingegangen. Diese wird nachfolgend behandelt. 
 
zu 2. 
Dieser Sachverhalt ist in der Planzeichnung-Teil A und in der Begründung dargelegt und 
berücksichtigt. Siehe nachfolgende Behandlung. 
 
zu 3. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Straßenbauamt die umfassenden Darlegungen 
der Begründung und die Hinweise auf das Schallgutachten zur Kenntnis nimmt. 
 
zu 4. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Lärmschutzanforderungen gegenüber der 
Straßenbauverwaltung in Kenntnis der von der L03 ausgehenden Verkehrslärmemissionen 
abgelehnt werden. Die Stadt Klütz hat im Rahmen der Vorsorge dem Sachverhalt 
Rechnung getragen und Festsetzungen im Plan unter Berücksichtigung der Prognose 
getroffen. Die Anforderungen bzw. die Hinweise des Straßenbauamtes beziehen sich aus 
Sicht der Stadt Klütz hier alleinig auf den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 41. 
Die übrigen Flächen innerhalb der Ortslage Hofzumfelde sind von den Darlegungen der 
Stellungnahme unberührt. 
 
zu 5. 
Die Anforderungen an Bauarbeiten im Wurzelschutzbereich werden beachtet und 
berücksichtigt. Zur Klarstellung hat die Stadt Klütz nochmals eine Stellungnahme 
abgefordert, die nachfolgend unter II.6a behandelt wird. 
 
zu 6. 
Der Bauantrag für eine neue Zufahrt ist zu stellen. 
 
zu 7. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht des Straßenbauamtes Schwerin in 
verkehrlicher, straßenbaulicher und straßenrechtlicher Sicht keine weiteren Anmerkungen 
oder Bedenken bestehen. Die Stadt Klütz geht davon aus, dass sie sämtliche Belange 
behandelt hat. Zusätzlich ist sie dem Sachverhalt zur Rodung von Einzelbäumen im 
Zusammenhang mit der Grundstückszufahrt im nördlichen Bereich nachgegangen. Siehe 
hierzu unter II.6a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 0. 
Aus dem Sachverhalt und der Anfrage (siehe unten zu 0. dort ist der Sachverhalt nochmal 
dargestellt), hat sich das Straßenbauamt nochmals geäußert. 
 
zu 1. 
Für die Stadt Klütz ist nochmal konkret nachgefragt worden, wie im Zusammenhang mit 
der Rodung von Einzelbäumen im Zusammenhang mit der Grundstückszufahrt 
umzugehen ist. Sowohl die Belange als Eigentümer als auch die Anforderung aus der 
Baumreihe heraus wurden befragt. Aufgrund der Stellungnahme geht die Stadt Klütz 
davon aus, dass das Straßenbauamt keine Hinweise, Forderungen und Ausführungen hat. 
Die Stadt Klütz geht davon aus, dass das Straßenbauamt als zuständige Behörde klar auf 
die konkreten Anforderungen eingeht. Dies ist ausgeblieben. Nunmehr geht die Stadt 
Klütz davon aus, dass Bedenken gegen eine Rodung nicht bestehen, wenn Ausgleich 
erfolgt. 
 
zu 2. 
Ersatzstandorte für Bäume werden vorgesehen. Dabei werden die konkreten 
Anforderungen berücksichtigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Zuständigkeit der Deutschen Telekom Technik GmbH wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2. 
Die Stellungnahme und deren Auswertung vom 26. November 2019 wird zu den 
Unterlagen genommen. Anforderungen an die Planung ergeben sich nicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Stellungnahme der Telekom zum Vorentwurf 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Zuständigkeit der Deutschen Telekom Technik GmbH für die Deutsche Telekom 
GmbH wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2. 
Die Planunterlagen werden entsprechend für das Beteiligungsverfahren genutzt und in die 
Verfahrensunterlagen gefügt. 
 
zu 3. 
Der Bereich der öffentlichen Straßen wird durch das Vorhaben lediglich im Bereich einer 
Zufahrt im nördlichen Teil des Plangebietes berührt. Insofern wird davon ausgegangen, 
dass sich die Belange für die Deutsche Telekom nicht ändern und Anforderungen nicht zu 
berücksichtigen sind. 
 
zu 4. 
Geländeänderungen sind nicht beabsichtigt. 
 
zu 5. 
Die Anschlussmodalitäten werden unabhängig vom Planverfahren geregelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 6. 
Die Anforderungen an die schadlose Herstellung von baulichen Anlagen unter 
Berücksichtigung der Anforderungen der Telekomleitungen sind ohnehin zu beachten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
zu 7. 
Die Anforderungen werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 

38 von 74 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2020-________- vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 41 der Stadt Klütz für den südwestlichen Bereich der Ortslage Hofzumfelde  

 37 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass eine Landesrelevanz nicht besteht und die 
Landesbehörde nicht zuständig ist.  
 
zu 2. 
Der Landkreis wurde beteiligt. Hinsichtlich des Brandschutzes werden Hinweise 
unterbreitet.  
 
zu 3. 
Auf das Kampfmittelersuchen wird hingewiesen. Ein entsprechender Hinweis befindet 
sich bereits unter dem Text-Teil B Hinweise. 
 
zu 4. 
Auf die Kampfmittelauskunft wird hingewiesen. Auch dieser Hinweis befindet sich 
bereits auf dem Teil B-Text unter Hinweisen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
zu 5. 
Die pauschale Aussage wird zur Kenntnis genommen und jeweils plankonkret behandelt. 

 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Bearbeitungsvermerk wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen vorhanden oder geplant sind. 
 
zu 3. 
Der Hinweis auf das umweltschonende Verfahren wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 4. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stellungnahme nur für den planrelevanten 
Bereich gilt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange berührt jedoch nicht beeinträchtigt sind. 
 
zu 2. 
Da sich die Sach- und Rechtslage nicht ändert, wird davon ausgegangen, dass keine 
Einwände bestehen. 
 
zu 3. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und die Stellungnahme zu den 
Verfahrensunterlagen gelegt. Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine 
Beeinträchtigung erfolgt. 
 
zu 4. 
Der Bearbeitungsvermerk wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 5. 
Der Hinweis auf das digitale Verfahren wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 6. 
Die Kontaktinformationen werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen/ 
Ergänzung der Begründung. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Der Bearbeitungsvermerk wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange des DWD nicht berührt sind. 
 
zu 3. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 
zu 4. 
Gutachten sind nicht erforderlich. 
 
zu 5. 
Die Kontaktinformation wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Inhalte werden zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme vom 2. Dezember 2019 
wird eingefügt. Auswirkungen auf Planfestsetzungen und Planinhalte ergeben sich daraus 
nicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Stellungnahme des Hauptzollamtes zum Vorentwurf 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 0. 
Die Anmerkungen werden nachfolgend behandelt. Siehe nachfolgende Behandlung. 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwendungen gegenüber dem Vorentwurf 
(Entwurf erfolgt später) vorgetragen werden. 
 
zu 2. 
Die Ausführungen werden hier zur Kenntnis genommen. Da keine konkreten Vorgaben 
für den Bebauungsplan getroffen werden, werden auch keine Festsetzungen getroffen. Die 
Stadt Klütz verweist darauf, dass bodenrechtliche Belange und eigentumsrechtliche 
Belange im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan nicht geregelt werden können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3. 
Die allgemeine Information wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Festpunkte vorhanden sind. 
 
zu 2. 
Der Landkreis wurde beteiligt. Die Stellungnahme wird behandelt. Siehe dort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
zu 3. 
Das Merkblatt wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Allgemeine Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Waldflächen nicht berührt sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass für die genannten Anlagenbetreiber keine 
Betroffenheit besteht. Hinsichtlich der GasLINE wird eine Beteiligung über das BIL-
Portal durchgeführt.  
 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Die Ausführungen zu den Betreibern werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
zu 3. 
Die Stadt Klütz nimmt dies zur Kenntnis. Über das BIL-Portal wird eine weitere 
Nachfrage gestellt. Aus Sicht der Stadt Klütz werden die betroffenen Behörden und TÖB 
in ausreichendem Umfang beteiligt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4. 
Der Hinweis auf das BIL-Portal wird zur Kenntnis genommen. Dies wird in der Regel 
auch genutzt. 
 
zu 5. 
Der Anhang wird behandelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
zu 6. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen der genannten Betreiber vorhanden 
sind. Der Geltungsbereich wird nicht geändert, so dass die Stellungnahme Geltungszeit 
hat. Anforderungen an Bauantragsverfahren sind unabhängig von dieser Bauleitplanung 
durchzuführen. 
 
 
 
 
 
 
 
zu 7. 
Dieser Hinweis wird beachtet. Über das BIL-Portal wird eine gesonderte Anfrage gestellt. 
 
 
 
 
 
 
zu 8. 
Die Stadt Klütz beteiligt diejenigen aus ihrer Sicht zu beteiligenden Behörden und TÖB 
und fügt die Stellungnahmen bei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die allgemeinen Ausführungen aus dem BIL-Portal werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme wird nachfolgend 
behandelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Für das Planvorhaben wird eine Bewertung durch das BIL-Portal vorgenommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
zu 3. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass für den Anfragebereich ein zuständiger 
Leitungsbetreiber Neptune Energy Deutschland GmbH ist. 
 
zu 4. 
Die nicht betroffenen Leitungsbetreiber werden zur Kenntnis genommen. Hierzu gehört 
auch die GasLINE. 

 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 5. 
Die Kontaktdaten und Zuständigkeiten werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der 
Beteiligung haben sich  hieraus keine Hinweise ergeben, die bei der Planung beachtlich 
wären. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Sicherung der verkehrlichen Erschließung wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass zum jetzigen Planstand keine Bedenken und keine 
Einwände erhoben werden. Die Stadt sieht hier die Stellungnahme statisch, weil sie nun 
mit  diesem Stand in die Abwägung eingestellt wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände vorgetragen werden. 
 
zu 2. 
Die Stadt sieht den Hinweis dahingehend beachtet, dass im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung die Beurteilung und Stellungnahme möglich war. 
 
zu 3. 
Bei Rückfragen wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen, weil Anlagen nicht vorhanden sind. Der 
Hinweis auf das Gewässer wird aufgenommen. Die Entwässerung wird 
grundstücksbezogen geregelt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Hinweise bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Hinweise bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der Gemeinde Damshagen keine 
Bedenken bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der Gemeinde Kalkhorst keine Bedenken 
bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der Gemeinde Hohenkirchen keine 
Bedenken bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 
keine Bedenken bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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